
          Notar Wulf Oppelt 
              Notarin Melanie Löbbecke 

 
Notare Oppelt & Löbbecke im Industriehaus am Leopoldplatz   

Westliche Karl-Friedrich-Str. 56 · 75172 Pforzheim 
Tel. 07231 39766 50 · Fax: 07231 39766 55 · E-Mail: post@notare-ol.de 

 

Termin für Allgemeine Vollmacht (Vorsorgevollmacht) 
 

am_______________________ um __________ Uhr  
 

 bei:  Notar Wulf Oppelt    Notarin Melanie Löbbecke 

 

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig aus und senden diesen möglichst zwei Wochen 
und spätestens eine Woche vor dem Termin an uns zurück, gerne per E-Mail. 
 
Wichtig: Bitte bringen Sie zum Termin unbedingt Ihren Personalausweis oder Reisepass mit. 

 
1) Angaben zum/zur Vollmachtgeber/in: 

Name:  …………………………… Vorname(n): ………………………… 

Geburtsname: …………………………… Geburtsdatum: ………………………… 

Geburtsort:  ……………………………  

PLZ, Wohnort: ……………………………………………………………………………….. 

Straße:  ……………………………………………………………………………….. 

Telefon:  ……………………………………………………………………………….. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………….. 

 
2) Angaben zu dem/der Bevollmächtigten: 

Name:  …………………………… Vorname(n): ………………………… 

Geburtsname: …………………………… Geburtsdatum: ………………………… 

PLZ, Wohnort: ……………………………………………………………………………….. 

Straße:  ……………………………………………………………………………….. 

Die/Der Bevollmächtigte ist 

 Ehegatte       Kind       Enkel       ………………………..…  

der Vollmachtgeberin / des Vollmachtgebers.  

 nicht mit der Vollmachtgeberin / dem Vollmachtgeber verwandt. 
  



Seite -2- Datenblatt Allgemeine Vollmacht  

Notare Oppelt & Löbbecke 
Hausanschrift: Westliche Karl-Friedrich-Str. 56 · 75172 Pforzheim 

Postanschrift: Postfach 10 13 20 · 75113 Pforzheim 
Tel. 07231 39766 50 · Fax: 07231 39766 55 · E-Mail: post@notare-ol.de 

ggf. weitere/r Bevollmächtigte/r: 

Name:  …………………………… Vorname(n): ………………………… 

Geburtsname: …………………………… Geburtsdatum: ………………………… 

PLZ, Wohnort: ……………………………………………………………………………….. 

Straße:  ……………………………………………………………………………….. 

Die/Der Bevollmächtigte ist 

 Ehegatte       Kind       Enkel       ………………………..…  

der Vollmachtgeberin / des Vollmachtgebers.  

 nicht mit der Vollmachtgeberin / dem Vollmachtgeber verwandt. 
 

ggf. weitere/r Bevollmächtigte/r: 

Name:  …………………………… Vorname(n): ………………………… 

Geburtsname: …………………………… Geburtsdatum: ………………………… 

PLZ, Wohnort: ……………………………………………………………………………….. 

Straße:  ……………………………………………………………………………….. 

Die/Der Bevollmächtigte ist 

 Ehegatte       Kind       Enkel       ………………………..…  

der Vollmachtgeberin / des Vollmachtgebers.  

 nicht mit der Vollmachtgeberin / dem Vollmachtgeber verwandt. 
 
 
Bei mehreren Bevollmächtigten: 

Die Bevollmächtigten sollen handeln können: 

 immer jeder allein  

 nur alle Bevollmächtigten gemeinschaftlich 

 nur jeweils zwei Bevollmächtigte gemeinschaftlich 

 
3) Wünschen Sie zusätzlich eine Patientenverfügung? 
 

 Ja    Nein 

 
4) Soll die Vollmacht im Zentralen Vorsorgeregister eingetragen werden? 
 

 Ja    Nein 
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Notare Oppelt & Löbbecke 
Hausanschrift: Westliche Karl-Friedrich-Str. 56 · 75172 Pforzheim 

Postanschrift: Postfach 10 13 20 · 75113 Pforzheim 
Tel. 07231 39766 50 · Fax: 07231 39766 55 · E-Mail: post@notare-ol.de 

5) Wert des Aktivvermögens der Vollmachtgeberin / des Vollmachtgebers 

 (Summe aller Vermögensgegenstände ohne Schuldenabzug) 

 für Kostenberechnung nach den gesetzlichen Vorschriften (GNotKG):  

 _________________________ EUR 

 
6) Übersendung eines Entwurfs per E-Mail 

Ein Entwurf soll mir per E-Mail unverschlüsselt an die folgende E-Mail-Adresse 
übersandt werden: 

…………………………………………………………………………………………. 

  

Hinweise:  

Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie Ihr Einverständnis dazu, dass 
Ihnen der Entwurf der Vollmacht und sonstiger Schriftverkehr mit 
personenbezogenen Daten auch in elektronischer Form per E-Mail unverschlüsselt 
übermittelt werden.  

Bitte beachten Sie, dass Sie durch Übersendung dieses Datenblattes an das 
Notarbüro den Auftrag erteilen, die Vollmacht zu entwerfen. Nach den gesetzlichen 
Vorschriften entsteht die volle Beurkundungsgebühr bereits, sobald Sie den Entwurf 
der Vollmacht erhalten, auch wenn es danach nicht zur Beurkundung kommen 
sollte. Notare sind dazu verpflichtet, diese Kosten bei dem Auftraggeber zu erheben. 
Wenn die Beurkundung demnächst nachgeholt wird, wird die Entwurfsgebühr 
angerechnet.  

 


